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Bezüg lich  der Ausübung der Waldweiderechte ist ausschließlich das 
Gesetz über die Forstrechte  vom 3.4.1958 (Art. 9) maßgeblich. Probleme 
grundsätzlicher, rechtlicher A r t  treten dabei nicht in Erscheinung.

Dagegen  ergeben sich solche bei der Umwandlung von Weiderechten, wo
mit die Trennung bzw. die Ordnung von Wald und Weide gemeint ist. 
Maßnahm en hierzu sind unmittelbar angesprochen

ebenfalls im Gesetz über die Forstrechte  - Art. 17

(1) In den mit Weiderechten belasteten Gebieten des Hochgebirges 
und seiner Vorberge sind Waldweiderechte auf A n tra g  der Berech t ig 
ten oder des Verpflichteten unter Belassung des Weiderechts an einer 
zu rodenden F läche  aufzuheben (Trennung von Wald und Weide).

(2) D ie  Trennung von Wald und Weide nach Abs. 1 ist nur zulässig, 
wenn zugleich

a) die örtlichen Verhältnisse, insbesondere Geländegestaltung, Hang la 
ge und Bodengüte es gestatten,

b) Grundstücke mit Schutzwaldeigenschaften nicht betroffen werden,
c) vorhandene A lm lichtungen  auf eine Le istungsfäh igke it  gebracht 

sind, die einer ordnungsgemäßen W irtschaft entspricht und

d) die zur Rodung erforderliche Zust im m ung D rit te r  vorliegt.

m ittelbar im

Waldgesetz für Bayern - Art. 14 und 24

In Schutzwäldern können zur Sicherung der Schutzfunktion  Handlun
gen, welche diese Funktion des Waldes beeinträchtigen oder gefährden 
würden, untersagt werden; außerdem können zur Sicherung der Schu tz
funktion bestimmte forstliche W irtschaftsm aßnahm en vorgeschrieben 
werden. Bei enteignenden Anordnungen ist Entschädigung in Geld vor
gesehen.

im Wasserhaushaltsgesetz (Bundesgesetz) § 19 

Soweit es das Wohl der A llgem einhe it erfordert,

3. das schädliche Abfließen von N iedersch lagsw asser zu verhüten, 
können Wasserschutzgebiete festgesetzt werden. In den W asser
schutzgebieten können bestimmte Handlungen verboten oder für 
nur beschränkt zulässig erklärt werden.

im Bayerischen Wassergesetz, Art. 35

Wasserschutzgebiete werden von den Kre isverwaltungsbehörden durch 
Rechtsverordnung festgesetzt. A llgem eine  Verbote, Beschränkungen 
und Duldungspflichen nach § 19 W H G  sind in der Rechtsverordnung 
festzulegen.
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im F lurbere in igungsgesetz, § 49

Wenn es der Zw eck  der F lurbere in igung erfordert, können D ien stba r
keiten, Rea lla sten  und E rw erbsrechte  an einem Grundstück sowie per
sönliche Rechte, die zum Besitz  oder zur Nutzung eines G rundstückes 
berechtigen oder die Benutzung eines Grundstückes beschränken, au f
gehoben werden.

im Bayerischen Naturschutzgesetz, Art. 7

Naturschutzgeb iete  werden durch Rechtsverordnung festgelegt. Soweit 
nicht in der Rechtsverordnung  Ausnahmebestimmungen, insbes. zum 
Schutz und zur Pflege, enthalten sind, ist im Naturschutzgeb ie t jede 
Veränderung verboten.

in der Verordnung über den A lpen- und Nationalpark Berchtesgaden, 
§ 10
D ie  Waldweiderechte sind unter M itw irkung  der Na t iona lpa rkverw a l
tung ehestmöglich zu bereinigen.

A ls  verwaltungsintern  e inschlägig sind ferner zu erwähnen:

’’Entsch ließung des Bayerischen Staatsm in isterium s für Ernährung, 
Landw irtscha ft  und Forsten  Nr. F  102/60 F R  100 b II A/4 
3820/8 vom 27.1.1960 über die Err ich tung  der Kom m iss ion  für F ragen  
der Bere in igung von Waldweiderechten im oberbayerischen H ochgeb ir 
ge nebst R ichtl in ien  über die Tätigke it dieser Kom m iss ion ".

D ie  erst jüngst überarbeiteten R ichtlin ien  der Obersten Baubehörde 
über die Sanierung von A lm en/A lpen  in W ildbacheinzugsgebieten vom 
28.5.1982,

die vom Bayerischen Staatsm in isterium  für Ernährung, Landw irtscha ft  
und Forsten  erlassenen Weisungen vom 10.5.1977 (V 5 N  110 - 35) in 
Fo rm  der sog. Nebennutzungspreistabelle.

Daraus  ist ersichtlich, daß es geradezu eine Fülle  gesetzlicher, seit ge 
raumer Zeit gü lt iger Vorschriften  gibt, die ohne weiteres die Trennung 
von Wald und Weide und sogar die zwangsweise Ablösung von W aldwei
derechten ermöglichten. Tatsache ist jedoch, daß seit Inkrafttreten des 
Forstrechtegesetzes am 1.4.1958 eine einzige, flächenmäßig bescheidene 
Trennung von Wald und Weide aufgrund dieses Gesetzes vorgenomm en 
worden ist. A l le  anderen aufgeführten Gesetze sind bis jetzt nie ange
wendet worden und die zw ischenze itlich  erreichten Erfo lge, die insge
samt immerhin zu einer Waldweidefre imachung in der Größenordnung von 
rd. 15 000 - 20 000 ha geführt haben, sind samt und sonders auf dem We
ge fre iw ill iger Vereinbarungen erfolgt. D iese  Erfo lge  sind ohne eine 
zahlenmäßige Au fte ilung  vornehmen zu können - vorwiegend dem Wirken 
der "W eiderechtskom m iss ion ",  ferner den Bemühungen der W asse rw irt
schaftsverwaltung im Rahm en  der Wildbachsanierung und neuerdings auch 
denen der F lurbere in igung zuzuschreiben. Daraus ergibt sich, daß es 
wenig sinnvoll wäre, nach neuen gesetzlichen In itiativen zu rufen, son 
dern daß auch weiterhin der Weg fre iw ill iger Vereinbarungen gegangen 
werden muß, da nur auf diese Weise auch besser auf die sehr unter
schiedlich gelagerten Rechtsverhä ltn isse  und auf die jeweiligen G ege 
benheiten des Geländes usw. eingegangen werden kann. G rundsätz lich  
bleibt es jedoch das gemeinsame Ziel der agrar- und forstpolit ischen Be-
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Strebungen, die Waidweiderechte zu bereinigen, ohne dabei das Prinz ip  
zu Tode zu reiten.

D iese r Z ielsetzung kom m t angesichts der Bedrohung insbesondere der 
Schutzwälder durch das sog. Waldsterben eine besondere Aktua litä t  zu. 

Voraussetzung für jede A r t  der Bere in igung ist die Bewertung der Weide- 
rechte. D ie  dafür notwendigen w issenschaftlichen Erkenntn isse  sowie 
praktischen Erfahrungen sind vorhanden, so daß sich dabei nur selten 
Schw ierigkeiten ergeben. D ie  e inschlägigen Werte werden sowohl auf der 
Grundlage der F le ischzuw achsraten  als auch auf der der jeweils e rre ich
baren Futtermengen bzw. -Qualitäten  erm ittelt. Schw ierigkeiten  tauchen 
jedoch in m annigfa ltiger Fo rm  auf, wenn was seit geraumer Zeit die 
Rege l ist die Ablösung allein in Geld nicht akzeptiert wird. Re la t iv  
e infach gestalten sich die Fälle, in denen bestehende Waldweiderechte 
wiederum in Rech tsfo rm  an einer L ichtweide  bestellt werden können, 
weil hier die monetäre Bewertung i.d.R. entfallen kann und nur die alte 
und neue Futterbasis  gewissermaßen abgeglichen werden muß. Vorausset
zung dafür ist, daß der Verpflichtete - sei es durch Ankau f  oder durch 
He im fall,  d.h. also durch Ablösung oder Erlöschen von L ichtweiderechten 

in den Besitz  entsprechender F lächen gelangt, was leider nur selten 
eintritt.

Bere in igung von Waldweiderechten durch Übertragung von E igentum  von 
Grund und Boden an den bisher Berechtigten  setzt in jedem Falle  den 
Weg über die Geldbewertung voraus. D arau s  resultieren die meisten 
Schwierigkeiten, weil die auf dem freien M a rk t  sich bildenden Bodenprei
se derzeit und wohl auch in Zukunft in keinem adäquaten Verhältnis zu 
den erzielbaren Erträgen  stehen, sondern eben sehr von dem allgemeinen 
Trend der F lucht in die Sachwerte bei knappem Angebot beeinflußt sind. 
Für die Staatsforstverw altung sind deshalb die M ög lichke iten  allein durch 
die haushaltsrechtlichen Vorschriften  sehr beschränkt, weil auch bei sol
chen Verfahren kein Grundstück unter seinem tatsächlichen Wert abgege
ben werden darf. D ies  gilt auch, wenn an einer Ablösung in Fo rm  von 
Wald Interesse vorhanden ist, wozu die Forstverw altung  in allererster L i 
nie bereit wäre. M it  A ltho lz  ausgestattete F lächen  fallen durch die A u f 
rechnung des aufstockenden Bestandes so klein aus, daß ihre H ingabe al
lein aus strukturellen Gründen meist nicht in F rage  kommt. Dem  könnte 
zw ar durch die Abtretung von Jungwuchsflächen in etwa abgeholfen wer
den; dies liegt aber meist nicht im Sinne des Ab lösungsw illigen, weil aus 
solchen Waldteilen erst nach vielen Jahren belangvollere E rträge  zu er
warten sind. Auch  der "M it te lw e g "  ist in der P rax is  nur dort begehbar, 
wo entsprechende, randlich liegende Waldteile unter e in igermaßen günsti
ger G renzziehung abgetreten werden können und wo entsprechend hohe 
Gegenwerte in das Ablösungsgeschäft m ite inbezogen bzw. entsprechende 
Aufzah lungen  geleistet werden können. A m  "e legantesten" sind die 
Schw ierigkeiten zu meistern, wo Wald gegen Weideland eingetauscht und 
Waldweiderechte dann siehe oben - wiederum in der Fo rm  von L ic h t 
weiderechten an solchen E intauschflächen bestellt werden können. Bliebe 
als letzte Mög lichke it  die Hingabe von ausgestockten, also gerodeten 
Flächen. Auch hier sind relativ enge Grenzen allein schon durch das 
Waldgesetz gezogen. D ie  Staatsforstverw altung zugleich als F o r stau f
sichtsbehörde für den Vollzug dieses Gesetzes zuständig und verantw ort
lich ist gerade in diesem Falle  begreiflicherweise  daran gehalten, in 
eigener Sache geradezu peinlich korrekt zu handeln. Rodung ist also auch 
für Zwecke der Ablösung von Forstberechtigungen äußerstenfalls nur dort 
möglich und vertretbar, wo sie jedem anderen Waldbesitzer aufgrund der 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften  gestattet werden müßte. Dazu  
kom m t die sicher nicht abwegige, vo lksw irtschaft lich  zu Buche schlagen
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de Überlegung, daß die E igenproduktion  des umweltfreundlichen, v ie lse i
tig verwendbaren Rohsto ffe s  Ho lz  schon jetzt nicht ausreicht, um den 
In landsbedarf zu decken und angesichts der weltweiten Entw ick lung  künf
tig noch mehr Mange lw are  werden wird. Daß  Wald darüber hinaus landes
kulturelle, sozia le  und ökologische Le istungen in unbezahlbarer Höhe e r
bringt, läßt es ebenfalls angezeigt erscheinen, mit dieser noch am ehe
sten naturnahen Vegetat ionsform  sparsamst umzugehen. Ansonsten  käme 
Rodeland in entsprechender Lage  schon seines relativ niedrigen P re isn i
veaus wegen als E r sa tz  für Waldweiderechte durchaus in Frage.

D ie  h ierm it kurz und fast st ichw ortart ig  aufgezeigte  P rob lem atik  läßt 
deutlich erkennen, daß praktisch nur der individuell gestaltbare Weg der 
fre iw ill igen  Vere inbarung unter Anwendung aller genannten Ab lösungs- 
bzw. Um w and lungsform en in wechselnden Kom binationen weiter und 
schließlich zum Ziele führen wird. D ie  E rfahrung ze igt schließlich  unw i
derlegbar, daß dieser Weg nur von Spezialisten erfo lgre ich  begangen w er
den kann, die über eine gründliche Kenntn is  der e inschlägigen R e ch t sm a 
terie sowie der land- und forstw irtschaft lichen  Verhältnisse verfügen und 
die es aufgrund ihrer Erfahrungen  verstehen, den Berechtigten  den G e 
danken der W aldweideberein igung nahezubringen. Es erscheint daher e r
forderlich, die Tätigke it  der "K o m m is s io n "  (allenfalls auch durch perso
nelle Verstärkung) neu zu beleben, da die Fo rstäm ter  und Ä m te r  für 
Landw irtscha ft  nicht in der Lage  sind, sich auch noch dieser sehr spe
ziellen M ate r ie  zu widmen, ganz abgesehen davon, daß ihnen zw angsläu 
fig der zur Bew ält igung dieser Au fgabe  notwendige regionale Überb lick  
fehlt ebenso wie die Fäh igke it,  alle Gelegenheiten für Erwerb, Tausch 
und dgl. zu erkunden und wahrzunehmen. Überdies ist auch nur die 
"K o m m is s io n "  infolge ihrer paritätischen Besetzung (je ein beamteter 
"A n w a lt "  für die Land - und Forstw irtscha ft )  in der Lage, im m er noch be
stehende psychologische Hem m nisse  bei den Berechtigten abzubauen.

Bei der Beurte ilung der künftigen Aussichten für die Fo rtsch r itte  der 
Trennung von Wald und Weide wird man vor allem zwei Mom ente  mit ins 
Ka lkü l  einbeziehen müssen, nämlich

einmal den in der Fo rstw ir t scha ft  ganz allgemein sich abzeichnenden 
Trend zur Verfe inerung der Waldbaumethoden mit der Folge, daß im 
mer weniger Großkah lsch läge  entstehen, die früher in Fo rm  sog. M a iß -  
almen jahrelang als mehr oder weniger ergiebige Futtergründe  dien
ten. Z iel der Fo rstw irt scha ft  muß es sein bzw. werden, gerade im G e 
birge zu einer A r t  stabiler und schutzw irksam er Dauerbestockung zu 
kommen, in der sich Verjüngung nur noch auf K le in -  und K le in st f lä -  
chen vollzieht,

zum zweiten die Entw ick lung  der agrarpolitischen Maßnahm en insbes. 
auf dem Gebiet der Förderung der A lm w irtschaft.

D ie  für die Fo rstw irt scha ft  angedeutete Entw icklung wird sich zweife llos 
fördernd auf die Trennung von Wald und Weide auswirken, weil in so l
chermaßen bew irtschafteten Wäldern künftig nicht einmal mehr das E r 
haltungsfutter zu finden sein, die Waldweide somit nur noch Ene rg ie ve r
brauch bedeuten wird. D ie  En tw ick lung  der agrarpolit ischen Maßnahm en 
könnte in dieselbe R ich tung  zielen, wenn beispielsweise die in Ö sterre ich  
übliche M ilchkontingentie rung eingeführt und - im Gegensatz  zu dort 
auch auf den gesamten a lm w irtschaft lichen Bere ich ausgedehnt würde. 
D e rze it  ist eher das Gegente il festzustellen und damit wird auf der 
Waldweide beharrt werden, wo sich nicht w irklich  für die Landw irtscha ft  
günstige Möglichke iten  ergeben.
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Schlußendlich sei bemerkt, daß alle diese Bemühungen se lbstverständ
lich nur dann als sinnvoll erachtet werden können, wenn g le ichze it ig  alle 
schon eingeleiteten Maßnahmen zur E rre ichung landeskulturell tragbarer 
Schalenwildbestände konsequent weiter und zu Ende geführt werden. 
Dabei können Verbesserung der Ä sungs- und Deckungsverhältn isse, die 
Schaffung von Ruhezonen usw. nur als flankierende Maßnahm en angese
hen werden, während im M itte lpunkt dieser -Bestrebungen nach wie vor 
eine kräftige  Reduzierung dieser Wildbestände stehen muß.

An sch r ift  des Verfassers:

M in iste r ia lrat  Dr. E rnst Jobst 
Bayerisches Staatsm inisterium  
f. Ernährung, Landw irtschaft  u. Forsten 
Ludw igstr. 2

8000 München 22
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